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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.03.1976

Norm

StGB §85 A

Rechtssatz

Ein Verlust der Sehfähigkeit liegt vor, wenn diese auch durch eine Operation und durch Verwendung von Surrogaten -

bei etwa dreißig Prozent Erfolgschancen - nur zu fünf bis zehn Prozent des Normalzustandes wiederhergestellt werden

könnte.
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